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Fragen fllr den Monat April2010

Ihre am 2E.04.2010 inr Bundeskanzlerarnt eingcgangenen schriftlichen Fragen Nr.4280

bis 4/281

Sehr geehrte Frau Kollegin,

lhre sclrriftlichen Fragen beantworte ich wie foigt:

4/280 Wird sich die Bundcsrcgierung für EU-weite Rahmenvorgaben in der,,EU-Verord-
nung üher die Verptlichtungcn von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse
in Vcrkehr bringen" in Bezug auf Kontrollmechanismen, Kontrollanfordenurgen und
Sanktionen ähnlich dcr Verodnung anr illegalen Fischerei (IUU-Fischerei) ausspre'
chen (bitte begrtinden)?

Die Bundesrcgicrung hat sich bei der Erarbeitung des Standpr:nlcts des Rates für strengere

Kontrollvorgaben eingesetzt, dafirr aber nicht die erforderliche Unterstütnng erhalten. So

wäre cs aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll, auch Naturalkontrollen und nicht nur die

Kontrolle von Dokumenten vorzusehen. Ob dies erneut eingefordent werden winl, wird Ge-

genstand der Ressortabstimmung in Reaktion auf das Votum des EP-Umweltausschusses am

4. Mai 2010 scin.

Die Ausgestaltung der Sanktionen dagegen ist vor dem Hintergrund des Subsidiaritätsprinzips

und der untorschiedlichen Rechtssysteme dtr Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene zu regeln.

Die Vorgabc in der Verordnung, dass die Sanktionen wirksarn und verhältnismäßig sein sowie

abschreckend wirken müssen, ist nach Auffassung der Brmdcsrcgierung ausreichend. Zudem

wdren dic von der EP-Berichterstattcrin vorgeschlagenen Sanktionen in Deutschland rechtlich

gar nicht umzusetzen. Die Höhe ernes Bußgeldes muss sich nach deutschem Recht an der

Schuld orientieren (2.8. Vorsatz oder Fahrlässigkcit) und zudcm mit einem bczifferten Betrag
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begrenzt sein. Ein ,,wandernder Stratahmen", rletr sich als ein Vielfaches des Ha.rrdclswertes
bemisst' ist im deutschen Rccht nicht nrcglich. Allerdings kömte es hilfreich sein, die Ver-
stöße, die mit Sanktionen zu ahnden sind, in der Verordnung nähcr zu bezeichnen (2.8. Do-
kumerrte ar fälschen oder Angaben fahrlässig nicht zu überprüfen).

4/281 Wie schätzt dic Bundesrcgierung die Gefahr ein, da.ss sich durch uneinheitlicheKontrollkriterien rurd -umsetzufuen in den vitgueasEinc*- H-airirmome zumvorreil der Mitgriedsstaaten versöhiebel körytä; ai" aläIriJfi;;4n*tu,a., g"nin der nationalen ul.rsc,r3ulrs dg ,,EU-Vfi.d"*L üFgilüöäiliri*g"n uooMarktteilrrehmern, die Holz-und Fiolzerzeugniss"ln Verkehr bri'ng;;;i.sgegen?

Das Risiko unterschiedlichcr Umsetzung ist wie bei anderen EU-Rechtsakten gnrndsätzlich
auch hisr gegeben. Daher hat sich clie Bundesregierung ftr strengere vorgaben bei den Kon-
trollen und bei dcn sarrktionen eingesctzt. Dem Risiko wird aber auch durch fblgende Rege-
lungen dcs verordnungsvorschlags vorgebeugt: Zusammenarbcit und Informationsaustausch
der zuständigen Behör'dcn der Mitgliedstaaten untereinander sowie mit der Kommission (Art.
I I des Vorschlags dcr sorgfaltspflichtvcrordnung), Einsetzung eines Ausschuss für Rechts-
durchsetanng, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor zur Unterstützung der Kommis-
sion (Art' l6 rJes vorschlags der Sorgfaltspflichtverordnung) sowie Bericlrterstattmg d' Mit-
gliedstaatcn an die Kommission über die Anwendung der vcrordnung (Art. l g des vorschlags
der sorgfhltspflichtverordnung). sollten dabei entsprechende probleme deutlich werden, so
kann diesen im Rahmetr der drei Jahre nach Anwendung der Vercrdnung vorgesehencn über-
prüfung mit gecigneten Maßnahmen begegnet werdcn.
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